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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1957

Norm

KFG 1955 §82

StPolO §18 Abs4

Rechtssatz

Ist eine beabsichtigte Fahrtrichtungsänderung rechtzeitig angezeigt worden, ist der Lenker nicht verp ichtet, die hinter

ihm liegende Fahrbahn dauernd zu beobachten.
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